
  Die Schutzvorgaben, wie vom Branchenverband vorgegeben, sind unseren  
 Mitarbeitenden schriftlich und mündlich kommuniziert worden und deren  
 Einhaltung wird kontrolliert. Um die branchenspezifischen Vorgaben  
 einzusehen, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite: 
 www.coronachur.ch

  Die Verhaltens- und Hygieneregeln werden durch uns konsequent angewendet.

  In unserem Betrieb halten sich nur so viele Personen auf, wie es die verordneten  
 Massnahmen vorsehen. Dazu betreiben wir eine Zutrittskontrolle.

  Wir stellen nur so viele Sitzgelegenheiten zur Verfügung, wie es die verordneten  
 Massnahmen vorsehen.

  Wir bieten beim Betreten und Verlassen des Betriebs die Möglichkeit, sich die  
 Hände zu desinfizieren.

  Wenn wir beim Bedienen den Abstand von 2 Metern nicht einhalten können, schützen  
 wir uns und unsere Kundschaft, indem wir beispielsweise Gesichtsmasken tragen oder  
 die Kontaktdauer auf ein Minimum verkürzen.

  Für gefährdete Personen bieten wir auserwählte, besonders geschützte  
 Sitzgelegenheiten an.

  Bei uns kann bargeldlos bezahlt werden.

  Das aktuelle Plakat des BAG zu den Hygiene-Vorgaben hängt bei uns gut sichtbar aus.

  Wir instruieren unsere Mitarbeitenden regelmässig zu den aktuellen Schutzmassnahmen.

  Wir erkundigen uns täglich über den Gesundheitszustand unserer Mitarbeitenden. 

Unser Beitrag, um Sie und unsere  
Mitarbeitenden noch besser zu schützen:

Betrieb:
Dieses Formular wurde dem obengenannten Betrieb durch die Stadt Chur zur Verfügung gestellt und ist eine freiwillige Selbstdeklaration von 
Massnahmen, welche dieser Betrieb ergänzend zu den behördlich angeordneten Schutzmassnahmen ergreift. Die Betriebe sind verantwortlich für 
die Einhaltung obgenannter Massnahmen.
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